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VON WEHRMASSNAHMEN IN DER STADT ZUG [FUER DEN FALL EINES
DROHENDEN KRIEGES] 1

"Désignation dessen so nottwendig Jnn der Statt Zug auff fürsorg Zue ver-
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besseren.

Erstens erforderte auff dem umblauff [der Ringmauer ] durchaus die schutzlöcher

etwelcher gestalten Zue verenderen 3 undt den boden mit läden besser Zue ver¬

sicheren . auch seiner Zeit unndt mit gelegenheit sentinellen hüssli dem umb¬

lauff nach auffbauwen.

Die Porten herwerts gegen [die Kirche ] St . Michel ob der bürg stehendt [=St.

Michaeltor ] solte vermauret 3 undt darvor etwas hölzer auff fürsorg Zue einem

abschnidt gefüehrt werden.

Bey dem Schuzgatter 3 da der [Burg ] bach dardurch laufft unndt einer porten

gleich ist 3 soll man auch ein abschnidt machen . Jn gleichem der kleiner schuz¬

gatter hinder dess fürsten  hauss beobachtet werden.

Das Thor Jm dorff [=Aegeritor ] gegen der Oberen Müly muess man auch vermauren 3

unndt darein für das Wasser ein loch unndt rechen machen 3 unndt hierzue genug-

samme holzer Zue einem haubtabschnidt gefüehrt werden.

Das Thor gegen der leberen [=Löbemtor ] muess man gleicher gestalt vermachen

undt hiemit auch holzer Zue einem abschnidt füehren.

Die üssere Porten Jn dem schantzgraben muess man vermauren 3 damit der feindt

[wohl v . a . Zürich gemeint ] nit ebnen fuesses könne Jnn graben kom¬

men.

Jn dem thum Jnn des hauptman [Hans ?] Speckhen  seil . Mädtli Mues man

ein Stukh stellen unndt oben für etwan 6 toppellhöggen.

Jn den thum Jnn dess Landtshaubtmans [der Freien Aemter? 3 Beat Ja¬

kobi.  Zurlauben ] Hoff [= Weingartenhof ] Muess man gleiches ein Stuckh unndt

6 Toppellhöggen stellen.

Jn dem Thum [=Knopfliturm ?J gegen dem leberen Thor auch ein Stukh unndt

ToppelIhöggen.

Ussen für sollen die bäüm 3 Welche dem geschütz Hinderung bringen 3 möchten ab-

gehauwen werden.

Der Thum auff dem leeberen Thor solte auch verbessert' 3 unndt wan Ess müglich

daruff ein brustwehr gemacht unndt als dan wie die übrigen mit aller Nottwen-

digkheit 3 auch steinen Zum werffen 3 unndt etlichen handtgranadten Versehen

werden.

Jn dem Thum [=Kapuzinerturm ] Jm Capuciner Kloster solte dass stuckh oben her

verbleiben 3 unndt demselbigen Zum geschütz besseren lufft gemacht werden dar¬

auf f auch etlich doppelhöggen Zue brauchen sein werden.

Jn dem thum gegen dem usseren Hoff [=St . Konradshof ? - gemeint ist damit wohl

der Pulverturm - ] soll auch mit geschütz versehen werden.
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Zue den beiden Thoren Jn der Stadt welche offen bleiben , dass einte gegen der
Vorstadt [=Baarer - oder Neutor ] das andere gegen St . Carli [=Hof St . Karl -
gemeint ist das Oberwilertor - ] sollendt gnuegsamme hölzer Zue haubtabschnid-
ten gefüehrt , unndt selbige Thürm daruff auch mit Nottwendigem geschütz , nach
deme die lâcher Ess erforderen , versehen werden.
Jtem Erforderet Ess vor beiden Thoren Grändell unndt schlagbäüm.
Jtem das selbige beide Thüm Zum schiessen mit dilenen unndt löcheren , auch
mit handtgranadten Zum werff en, so vill müglieh , versehen werden.
Die Brugg gegen dem Stad bey dem Thor solte auch dergestalten Zuegericht sein,
dass man sie Jm fahl der Nott gleich abthuen Könte.
Vom Leist Thor [=Leisttor ] biss an [Zuger- ] See erforderet Ess ein umblauff
wie auch Verbesserung der Schutzlöcheren.
Zue Endt diser Maur solten mehrere Pallisaden Zugleich auch auff der andern
seiten der Stadt gesetzt werden.
Rings umb die Stadt ists hoch Erforderlich die Schiff alle hinweg unndt Jnn
die Stadt Zue Thuen.

Bey beiden Thoren so offen . Erforderet Ess auch ein gnuegsamme unndt bestän¬
dige Wacht, Nach deme Es die Jn der stadt ligende Manschafft [=Besatzung ] ge¬
dulden Mag.
Auff dem Thum Jm Capuziner Closter , Jm leberen Thum . . . , unndt uff dem umb¬
lauff ob dem Thor gegen St . Michell , auch nacht Wachten, darvohn die schilt-
wächter alle stundt besezt unndt abgelöst werden sollen.
Jtem Zwo haubt unndt Nacht Wachten dem See Nach Jn der Statt , auch bey beyden
Endt der Ring Mauren von denen dan ordenliche schilt Wächter dem see nach auch
gestelt werden.
Denn Ringmauren unndt umblauff nach , auch auff allen Thümen Jn der höhe bey
tag undt Nacht , Jn gleichem ordenliche schildtwächter stellen , alwo sye Jn
die Weite unndt Nähe sehen könne [n] .

Auff entstehenden lärmen solte das uberig volckh Unndt Soldaten , so nit Jn
der Wacht begriffen , sich also baldt auff dem plaz Zuesammen verfliegen , damit
man von selbigen , an das einte unndt andere Ohrt , was von Nödten sein wirdt,
abfüehren Könne.
Jtem Ess wirdt auch Nodtwendig sein , aller Ohrten Jnn der Stadt feüwrpfannen
anzuehenckhen , umb solche uff erheüschen anzuezunden.
Auss allen Tümen das bulffer hinweg unndt an gewahrsammere Ohrt verschaffen,
damit nit etwan durch hineinschiessen dess feindts , oder durch Unsere Wachten
unndt sintinellen , solches durch Verwahrlosung angesteckht werde,



So dan wirdt von nöthen sein das ein Jedtweder sein function Jn Treüwen er-

stadte guete Wacht gehalt [ en ] , unndt alle nacht fleisige Ronde gemacht

werde

Was dan wyter vohn nötten Jn = unndt ussert der Stadt Zeohmen , wirdt die Zytt

wysen . "

"Atcutf. Zug 1680".

1 ) 1680 zog sich Stadt und Amt Zug aus dem eidg . Schirmverband zurück , s.
EA VI 1 , 1120 e . Möglicherweise empfand man von seiten der Stadt die Not¬
wendigkeit , deswegen das eigene Wehrwesen neu zu überdenken.

Mit einer Dorsualnotiz von Stabführer Beat Jakob I . Zurlauben.
AH 76 , 319 - 320 , 329 - 330
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